
352 Verwaltungsgericht 2000 

84 Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts zur Beurteilung von Beschwerden 
betreffend Strafaufschub (§ 52 Ziff. 19 VRPG). 
- Vorfrageweise Prüfung (und Bejahung), ob das Bundesgericht die 

Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 97 ff. OG) hin-
sichtlich des Strafaufschubs bejahen würde (Erw. 1). 
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85 Zuständigkeit. Beschwerdelegitimation. Kostenauflage. 
- Ist die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts im Hauptpunkt ge-

geben, so erstreckt sie sich auch auf Nebenpunkte wie die Kosten-
verlegung; der Kostenpunkt kann auch allein angefochten werden 
(Erw. I/1). 

- Schutzwürdiges Interesse als Voraussetzung der Beschwerdelegiti-
mation: Gegeben, soweit die Befreiung von Verfahrenskosten verlangt 
wird, nicht aber hinsichtlich der Frage, wer sonst die Kosten zu 
tragen hat (Erw. I/2). 

- Kostenauflage an den obsiegenden Beschwerdeführer wegen ver-
späteten Vorbringens von Sachverhaltselementen, aber in der Regel 
nicht wegen verspäteten Vorbringens rechtlicher Argumente 
(Erw. II). 

Entscheid des Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 7. Dezember 2000 in 
Sachen M.J.M. gegen Entscheid des Steuerrekursgerichts. Zur Publikation 
vorgesehen in StE 2001. 

Sachverhalt 

Der Steuerpflichtige M. zog aus der Gemeinde V. nach W. Dort 
wurde er zu einer Jahressteuer veranlagt, deren Tatbestand sich be-
reits vor dem Umzug verwirklicht hatte. Er erreichte im Rekursver-
fahren, dass die Veranlagung der Steuerkommission W. wegen örtli-
cher Unzuständigkeit aufgehoben wurde. Das Steuerrekursgericht 
auferlegte ihm gleichwohl die Kosten des Rekursverfahrens, mit der 
Begründung, er habe dieses Argument im Einspracheverfahren vor 
der Steuerkommission W. nicht vorgebracht und dadurch das Re-


